
Näherbaurecht / Grenzbaurecht 
 

Bauherrschaft:  
(Name und Adresse): 

      
      
      
      

  

Umschreibung des Bauvorhabens:       

  

Liegenschaftsadresse und Nr.        
  

Parzellen Nummer:       
  

Nutzungszone:       

 
Die nachstehenden Grundeigentümern von  
 
Parzellen-
nummer 

Grundeigentümer 
(Name/Vorname/Adresse) 

Datum Unterschrift 

      

 

      
 

      
 

 

 

      

 

      
 

      
 

 

 

      

 

      
 

      
 

 

 

      

 

      
 

      
 

 

 

      

 

      
 

      
 

 

 

 
erteilen der obengenannten Bauherrschaft für das erwähnte Bauvorhaben gemäss Projektpläne datiert 
vom                                       , das Näherbaurecht. 
Der Abstand beträgt somit neu                m zur gemeinsamen March. 
 
Der Zustimmende nimmt zur Kenntnis, dass der Gebäudeabstand für eine spätere Erstellung von 
Hochbauten auf seinem Grundstück gegenüber den Nachbargebäuden nach Massgabe der 
Bauvorschriften auf alle Fälle zu wahren sind.  
 
 


